
I I I .  Die Verantwortung der Parteileitungen

a) Die verantwortlichen Betriebszeitungs-, Dorfzeitungs- und Be
triebsfunkredakteure nehmen an den Sitzungen der Leitungen, in deren 
Namen die Zeitungen herausgegeben beziehungsweise die Sendungen 
verbreitet werden, teil.

b) Die Pläne der Betriebs- oder Dorfzeitungen beziehungsweise des 
Funkstudios werden der zuständigen Leitung allmonatlich rechtzeitig 
vorgelegt, sie sind nach gründlicher Diskussion und eventuellen Ab
änderungen zu bestätigen.

c) Die zuständigen Leitungen nehmen mindestens einmal im Viertel
jahr eine schriftliche Einschätzung ihres Organs vor. Abschrift dieser 
Einschätzung, die ein Beschluß der betreffenden Leitung sein muß, ist 
der nächsthöheren Leitung zu übergeben.

d) Die Bezirksleitungen müssen die Bedakteure in ihrem Bezirk auf 
ihre kadermäßige Eignung sorgfältig überprüfen und sie nach einer 
solchen Überprüfung nach den allgemeinen kadermäßigen Gesichts
punkten bestätigen. Der starken Fluktuation in diesen Funktionen ist 
entgegenzuwirken.

e) Die Schulungen durch die Bezirkspresse und durch das Rund
funkstudio obliegen der Kontrolle durch die Bezirksleitungen.

f) Das „Neue Deutschland“ und die Bezirkszeitungen sollen in der 
Regel monatlich je eine Betriebszeitung oder Dorfzeitung kritisch ein
schätzen.

IV. Die Aufgaben der Genossen im Verband der Deutschen Presse 
und der Fakultät für Journalistik

Die Genossen im Verband der Deutschen Presse und in der Fakultät 
für Journalistik müssen der Schulung der Betriebszeitungs-, Dorf
zeitungs- und Betriebsfunkredakteure große Aufmerksamkeit schenken 
und spezielle Lektionen und Seminarpläne für die angegebenen The
men ausarbeiten und geschulte Journalisten als Seminarlehrer, Lek
toren usw. zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus werden die Genossen des Sekretariats des Verban
des der Deutschen Presse beauftragt,

1. die Betriebszeitungs-, Dorfzeitungs- und Betriebsfunkredakteure 
als Mitglieder des Verbandes zu gewipnen;

2. in allen Bezirken die entsprechenden Sektionen aufzubauen und 
ihre Arbeit anzuleiten.
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